
Kleine Anfrage
der Abgeordneten René Springer, Ulrike Schielke-Ziesing, Jürgen Pohl, Frank 
Pasemann, Sebastian Münzenmaier und der Fraktion der AfD

Entgeltunterschiede in Deutschland (Entgelt- und Beschäftigungsstatistik 2019)

Das mittlere Bruttomonatsentgelt (Median) der sozialversicherungspflichtig 
Vollzeitbeschäftigten lag im Jahr 2018 bei 3 304 Euro (West: 3 434 Euro, Ost: 
2 707 Euro), vgl. Bundestagsdrucksache 19/12976. Differenziert nach einzel-
nen Anforderungsniveaus, lag das Medianeinkommen im Bereich der Helfer 
bei 2 259 Euro, im Bereich der Fachkräfte bei 3 052 Euro, im Bereich der Spe-
zialisten bei 4 321 Euro und im Bereich der Experten bei 5 425 Euro (ebd.).
Gegenüber den Beschäftigten in den alten Bundesländern (West), bezogen Be-
schäftigte in den neuen Bundesländern (Ost) im Jahr 2018 über alle 
Anforderungsniveaus hinweg ein deutlich niedrigeres Entgelt (ebd.). Im Be-
reich der Helfer beträgt der mittlere Entgeltunterschied 408 Euro (West: 
2 342 Euro, Ost: 1 934 Euro), im Fachkräftebereich 707 Euro (West: 3 186 Eu-
ro, Ost: 2 479 Euro), im Bereich der Spezialisten 1 095 Euro (West: 4 521 Eu-
ro, Ost: 3 426 Euro) und im Bereich der Experten 1 059 Euro (West: 5 653 Eu-
ro, Ost: 4 594 Euro) (ebd.).
Wie deutlich der Entgeltunterschied zwischen Ost und West ausgeprägt ist, 
zeigt sich am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern: Hier erzielte eine ausgebil-
dete Fachkraft im Jahr 2018 mit 2 345 Euro lediglich drei Euro mehr Entgelt 
als ein Helfer in den alten Bundesländern (2 342 Euro) (ebd.). Gegenüber den 
Helfern in Baden-Württemberg erzielt eine Fachkraft in Mecklenburg-Vor-
pommern sogar ein um 154 Euro geringeres Entgelt (ebd.).

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wie viele Personen waren nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahres-

durchschnitt 2010 sowie 2019 insgesamt sowie im Anforderungsniveau 
Helfer, Fachkraft, Spezialist und Experte jeweils sozialversicherungs-
pflichtig vollzeitbeschäftigt (bitte nach Bund, alten Bundesländern insge-
samt, neuen Bundesländern insgesamt, Bundesländern, Landkreisen und 
kreisfreien Städten in Brandenburg sowie Geschlecht: männlich, weiblich 
getrennt ausweisen und jeweils die absolute sowie relative Veränderung 
von 2010 auf 2019 angeben)?

 2. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 so-
wie 2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbe-
schäftigten (bitte nach Bund, alten Bundesländern insgesamt, neuen Bun-
desländern insgesamt, Bundesländern, Landkreisen und kreisfreien Städten 
in Brandenburg sowie Geschlecht: männlich, weiblich getrennt ausweisen 
und jeweils die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 2019 
angeben)?
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 3. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 so-
wie 2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbe-
schäftigten im Anforderungsniveau Helfer, Fachkraft, Spezialist und Ex-
perte (bitte nach Bund, alten Bundesländern insgesamt, neuen Bundeslän-
dern insgesamt, Bundesländern, Landkreisen und kreisfreien Städten in 
Brandenburg sowie Geschlecht: männlich, weiblich getrennt ausweisen 
und jeweils die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 2019 
angeben)?

 4. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl sowie der 
Anteil der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten, die in den 
Jahren 2010 sowie 2019 ein Entgelt unter dem bundesweiten Medianent-
gelt bezogen haben (bitte nach Bund, alten Bundesländern insgesamt, neu-
en Bundesländern insgesamt, Bundesländern, Landkreisen und kreisfreien 
Städten in Brandenburg sowie Geschlecht: männlich, weiblich getrennt 
ausweisen und jeweils die absolute sowie relative Veränderung von 2010 
auf 2019 angeben)?

 5. Was waren nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 sowie 
2019 die 15 Landkreise bzw. kreisfreien Städte mit dem niedrigsten Medi-
anentgelt in Deutschland (bitte aufsteigend sortieren, jeweils den absoluten 
sowie relativen Entgeltunterschied zum bundesweiten Medianentgelt ange-
ben und zu den einzelnen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten das ent-
sprechende Bundesland ausweisen)?

 6. Was waren nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2010 sowie 
2019 die 15 Landkreise bzw. kreisfreien Städte mit dem höchsten Median-
entgelt in Deutschland (bitte absteigend sortieren, jeweils den absoluten 
sowie relativen Entgeltunterschied zum bundesweiten Medianentgelt ange-
ben und zu den einzelnen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten das ent-
sprechende Bundesland ausweisen)?

 7. Wie viele Personen haben nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jah-
ren 2010 sowie 2019 ein sozialversicherungspflichtiges Jahresentgelt er-
zielt, welches nicht ausreicht, um nach 45 Jahren eine Rente oberhalb der 
Grundsicherung zu erhalten (bitte nach Bund, alten Bundesländern insge-
samt, neuen Bundesländern insgesamt, Bundesländern, Landkreisen und 
kreisfreien Städten in Brandenburg, Geschlecht: männlich, weiblich sowie 
Anforderungsniveau Helfer, Fachkraft, Spezialist, Experte getrennt aus-
weisen und jeweils die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 
2019 angeben)?

 8. Wie viele Personen haben nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jah-
ren 2010 sowie 2019 in den einzelnen Wirtschaftszweigen (Klassifikation 
der Wirtschaftszweige, WZ 2008) ein sozialversicherungspflichtiges Jah-
resentgelt erzielt, welches nicht ausreicht, um nach 45 Jahren eine Rente 
oberhalb der Grundsicherung zu erhalten (bitte nach den einzelnen Wirt-
schaftsabschnitten A bis U getrennt ausweisen und jeweils die absolute so-
wie relative Veränderung von 2010 auf 2019 angeben)?

 9. Wie viele Personen haben nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jah-
ren 2010 sowie 2019 ein sozialversicherungspflichtiges Jahresentgelt er-
zielt, welches nicht ausreicht, um nach 35 Jahren eine Rente oberhalb der 
Grundsicherung zu erhalten (bitte nach Bund, alten Bundesländern insge-
samt, neuen Bundesländern insgesamt, Bundesländern, Landkreisen und 
kreisfreien Städten in Brandenburg, Geschlecht: männlich, weiblich sowie 
Anforderungsniveau Helfer, Fachkraft, Spezialist, Experte getrennt aus-
weisen und jeweils die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 
2019 angeben)?
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10. Wie viele Personen haben nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jah-
ren 2010 sowie 2019 in den einzelnen Wirtschaftszweigen (Klassifikation 
der Wirtschaftszweige, WZ 2008) ein sozialversicherungspflichtiges Jah-
resentgelt erzielt, welches nicht ausreicht, um nach 35 Jahren eine Rente 
oberhalb der Grundsicherung zu erhalten (bitte nach den einzelnen Wirt-
schaftsabschnitten A bis U getrennt ausweisen und jeweils die absolute so-
wie relative Veränderung von 2010 auf 2019 angeben)?

11. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der absolute sowie relati-
ve Entgeltunterschied des Jahres 2019 zwischen dem Medianentgelt der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in
a) Brandenburg,
b) Mecklenburg-Vorpommern,
c) Sachsen,
d) Sachsen-Anhalt,
e) Thüringen,
f) Ostdeutschland
und dem Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Westdeutschland?

12. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der absolute sowie relati-
ve Entgeltunterschied des Jahres 2019 zwischen dem Medianentgelt der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Anforderungsniveau Helfer 
in
a) Brandenburg,
b) Mecklenburg-Vorpommern,
c) Sachsen,
d) Sachsen-Anhalt,
e) Thüringen,
f) Ostdeutschland
und dem Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Helfer in Westdeutschland?

13. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der absolute sowie relati-
ve Entgeltunterschied des Jahres 2019 zwischen dem Medianentgelt der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Anforderungsniveau Fach-
kraft in
a) Brandenburg,
b) Mecklenburg-Vorpommern,
c) Sachsen,
d) Sachsen-Anhalt,
e) Thüringen,
f) Ostdeutschland
und dem Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Fachkraft in Westdeutschland?
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14. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der absolute sowie relati-
ve Entgeltunterschied des Jahres 2019 zwischen dem Medianentgelt der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Anforderungsniveau Spezia-
list in
a) Brandenburg,
b) Mecklenburg-Vorpommern,
c) Sachsen,
d) Sachsen-Anhalt,
e) Thüringen,
f) Ostdeutschland
und dem Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Spezialist in Westdeutschland?

15. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der absolute sowie relati-
ve Entgeltunterschied des Jahres 2019 zwischen dem Medianentgelt der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Anforderungsniveau Exper-
te in
a) Brandenburg,
b) Mecklenburg-Vorpommern,
c) Sachsen,
d) Sachsen-Anhalt,
e) Thüringen,
f) Ostdeutschland
und dem Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Experte in Westdeutschland?

16. In wie vielen und welchen Berufshauptgruppen (Klassifikation der Berufe, 
KldB 2010, 2-Steller) lag nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 
2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Fachkraft in Brandenburg (Medianentgelt Fachkraft 
Brandenburg) unter dem entsprechenden Medianentgelt der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im Anforderungsniveau Helfer in den alten 
Bundesländern (Medianentgelt Helfer Westdeutschland)?
Wie hoch ist jeweils der relative sowie absolute Entgeltunterschied?

17. In wie vielen und welchen Berufshauptgruppen (Klassifikation der Berufe, 
KldB 2010, 2-Steller) lag nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 
2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Fachkraft in Mecklenburg-Vorpommern (Medianent-
gelt Fachkraft Mecklenburg-Vorpommern) unter dem entsprechenden Me-
dianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Anforde-
rungsniveau Helfer in den alten Bundesländern (Medianentgelt Helfer 
Westdeutschland)?
Wie hoch ist jeweils der relative sowie absolute Entgeltunterschied?

Drucksache 19/21578 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



18. In wie vielen und welchen Berufshauptgruppen (Klassifikation der Berufe, 
KldB 2010, 2-Steller) lag nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 
2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Fachkraft in Sachsen (Medianentgelt Fachkraft Sach-
sen) unter dem entsprechenden Medianentgelt der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten im Anforderungsniveau Helfer in den alten Bun-
desländern (Medianentgelt Helfer Westdeutschland)?
Wie hoch ist jeweils der relative sowie absolute Entgeltunterschied?

19. In wie vielen und welchen Berufshauptgruppen (Klassifikation der Berufe, 
KldB 2010, 2-Steller) lag nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 
2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Fachkraft in Sachsen-Anhalt (Medianentgelt Fach-
kraft Sachsen-Anhalt) unter dem entsprechenden Medianentgelt der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im Anforderungsniveau Helfer in den 
alten Bundesländern (Medianentgelt Helfer Westdeutschland)?
Wie hoch ist jeweils der relative sowie absolute Entgeltunterschied?

20. In wie vielen und welchen Berufshauptgruppen (Klassifikation der Berufe, 
KldB 2010, 2-Steller) lag nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 
2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Anforderungsniveau Fachkraft in Thüringen (Medianentgelt Fachkraft 
Thüringen) unter dem entsprechenden Medianentgelt der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im Anforderungsniveau Helfer in den alten 
Bundesländern (Medianentgelt Helfer Westdeutschland)?
Wie hoch ist jeweils der relative sowie absolute Entgeltunterschied?

21. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2010 sowie 
2019 das Medianentgelt der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäf-
tigten (bitte nach Bund, alten Bundesländern insgesamt, neuen Bundeslän-
dern insgesamt, Bundesländern, Landkreisen und kreisfreien Städten in 
Brandenburg sowie Geschlecht: männlich, weiblich getrennt ausweisen 
und jeweils die absolute sowie relative Veränderung von 2010 auf 2019 
angeben)?

Berlin, den 6. August 2020

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion
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